
Über WIBeN …

Das Westerwälder Initiativen- 
und Betriebe-Netz e.V.,
kurz WIBeN genannt, ist der 
Zusammenschluss ökologischer 
und/oder genossenschaftlicher 
Betriebe und sozialer/politischer 
Initiativen in der Region Wester-
wald. 
„Grundsätze des Miteinande-
rumgehens sind Wohlwollen, 
Vertrauen und Kooperation. Ge-
meinsames Ziel ist es, die soziale, 
politische und ökologische Infra-
struktur der Region entsprechend 
den Zielen und Grundsätzen des 
Vereins zu beeinflussen.“

… und den GeSo

Auf dieser Basis versammeln 
sich im WIBeN-Gesundheits– 
und Sozial-Fonds (GeSoFo) 
Menschen, die im Bewusstsein 
der Verantwortung für sich und 
andere als solidarische Gemein-
schaft gegenseitige finanzielle 
und beratende Unterstützung im 
Gesundheits– und Sozialbereich 
vereinbaren. So werden Rahmen-
bedingungen geschaffen für eine 
individuelle Gesundheitsvorsorge 
und für eine soziale Absicherung 
über die gesetzlichen Möglich-
keiten hinaus.

WIBeN
Westerwälder I n i t i a t i v e n - u n d B e t r i e b e - N e t z e. V.

Gesundheits- und Sozialfonds

„Einer für alle, 
alle für einen“

(Zitat F.W. Raiffeisen und 
Die Drei Musketiere)

Westerwälder Initiativen- und 
Betriebe Netz e.V. – WIBeN
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-3062
Fax 02681-989310
geschaeftsstelle@wiben.de
www.wiben.de

Antrag auf Aufnahme im Gesundheits- und 
Sozialfonds GeSoFo
des Westerwälder Initiativen- und Betriebe-Netz e.V.

Name, Vorname

Kinder / Alter

Straße, Hausnummer

PLZ / Wohnort

Tel.

Fax / Mobil

E-Mail

Die Korrespondenz erfolgt bevorzugt per eMail,  
notfalls per Fax.
Ich beantrage die Mitgliedschaft im WIBeN GeSoFo. Die Geschäftsordnung ist mir 
bekannt. Ich stimme dieser zu. Voraussetzung für die Aufnahme ist die WIBeN-Mitglied-
schaft. Die Mitgliedschaft ist an die Zahlung des monatlichen Beitrages gebunden.

Höhe der Beiträge
Ich zahle monatlich bis auf Widerruf per Einzugsermächtigung auf das Konto des WIBeN 
GeSo bei der GLS-Bank Bochum:

Einzugsermächtigung
Für den monatlichen Einzug der Beiträge erteile ich hiermit eine 
Einzugsermächtigung für das folgende Konto (Kontoverbindung gilt 
auch für die Aus- oder Rückzahlung von Fondsmitteln).

A) �Mitglieder ohne Absicherung von Selbstbeteiligung 
Monatl. Mindestbeitrag: 50.- €

B) �Mitglieder mit Absicherung von Selbstbeteiligung 
Monatl. Mindestbeitrag  
· bis 1.000.- € SB: 60.- € 
· bis 2.000.- € SB: 70.- € usw.

€

€

Ort, Datum / Unterschrift

Name des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin

Bankleitzahl

Kontoführendes Institut

Kontonummer

Ort, Datum / rechtsverbindliche Unterschrift



Ziele:

Der Gesundheits– und Sozial-
fonds (GeSoFo) gewährt  
seinen Mitgliedern finanzielle 
und beratende Unterstützung  
im Gesundheits– und Sozial-
bereich. Dies kann sein:

· �Hilfe in Notsituationen
Bei Krankheit / Unfall / sozialen 
Notfällen kann der GeSoFo 
schnelle Hilfe gewähren.

· �Erweitertes Therapiespektrum 
Auch Therapieformen über das 
Leistungsspektrum der Kranken-
versicherungen hinaus können 
durch den GeSo realisiert 
werden.

· �Austausch / Beratung 
Der GeSoFo fördert die gegen-
seitige vertrauensvolle Beratung 
und den Austausch persönlicher 
und professioneller Erfahrungen 
rund um die Themenbereiche 
Gesundheit und soziale Absi-
cherung

Eigener Experten- / Ärztepool 
· �Der GeSoFo bemüht sich um 
den Aufbau eines Fachkräfte-
Pools und um die Vereinbarung 
einer eigenen Gebührenord-
nung.

· �Absicherung 
Selbstbeteiligung 
Der Eigenanteil von privaten 
Krankenversicherungen mit 
Selbstbeteiligung (SB) wird 
durch den GeSo abgesichert

· �Förderung von Projekten 
Durch den GeSoFo können auch 
Projekte und Aktionen im Sinne 
der Solidargemeinschaft geför-
dert und unterstützt werden.

Refinanzierung und 
Fondsmittelvergabe

Vom persönlichen Konto 
können einmal jährlich Vor-
leistungen von Gesundheits– 
und Sozialkosten refinanziert 
werden. 
Die Solidargemeinschaft kann 
für darüber hinaus gehende 
Kosten beansprucht werden. Es 
können bei gesundheitlichen 
und / oder sozialen Problem-
lagen auf Antrag Fondsmittel 
in einer maximalen Höhe von  
5.000.- € / Jahr über das Gut-
haben des persönlichen Kontos 
hinaus vergeben werden.
Ein Mittelgabevertrag regelt die 
Rückzahlungsmodalitäten. Die 
Fondsmittel können gegebe-
nenfalls auch als Schenkung 
vergeben werden.

WIBeN-GeSoFo und 
WIBeN-Feuerwehrfonds

Der GeSoFo strebt eine Zu-
sammenarbeit und gegenseitige 
Deckungsvereinbarung mit dem 
Feuerwehrfonds an. Es soll sich 
hierbei möglichst um Vergaben 
mit kurzer Laufzeit (Päckchen) 
handeln, damit der Fonds für 
seine Mitglieder handlungsfähig 
bleibt.

Westerwälder Initiativen- und 
Betriebe Netz e.V. – WIBeN
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-3062
Fax 02681-989310
geschaeftsstelle@wiben.de

Mitgliedschaft und 
Beiträge:

Alle WIBeN-Vollmitglieder / 
Fördermitglieder können dem 
GeSoFo beitreten.
Kinder (unter 18 Jahren) sind 
im GeSoFo mit einbezogen, 
nicht jedoch Partner / Ehepart-
ner.
Der Gesundheits– und Sozial-
fonds stellt keine Alternative 
zur gesetzlich geforderten 
Krankenversicherung dar! Er 
ermöglicht den Mitgliedern 
eine zusätzliche Absicherung 
auf der Grundlage von Eigen-
verantwortung und Solidarität
Die Mitgliedschaft ist an die 
Zahlung der Beiträge gebun-
den. 
Die Höhe der monatlichen 
Beiträge ist abhängig von der 
jeweiligen Absicherung der 
Mitglieder, der Beitrag glie-
dert sich wie folgt: 

A) Mitglieder ohne Absiche-
rung von Selbstbeteiligung
· �Gesetzlich Versicherte, freiwillig Versicherte in 

gesetzlicher oder Ersatzkasse, privat Versicherte 
mit Tarifen ohne SB. 
Monatl. Mindestbeitrag: � 50.- €

B)  Mitglieder mit Absicherung 
von Selbstbeteiligung
Privat Versicherte mit Tarifen mit SB
· Monatl. Mindestbeitrag: � 50.- €
· bis 1.000.- € SB:	�  60.- € 
· bis 2.000.- € SB:� 70.- € 
usw.

Persönliches Konto und 
Solidarkonto
Die Beiträge werden jedem 
Mitglied auf einem persönlichen 
Konto gutgeschrieben. Unabhän-
gig von der Höhe der monatlichen 
Bei-träge werden für den Aufbau 
eines Solidarkontos 10.- € / Monat 
einbehalten. Dies entspricht 
einem Jahresbeitrag von 120.- € 
für das Solidarkonto. Die Ein-
lagen erfolgen mit Zinsverzicht. 
Der GeSo ist kein Sparfonds! 
Die Fondsmittel werden kurz-
fristig abrufbar auf Giro– oder 
Tagesgeldkonten der GLS-Bank 
angelegt.


